
  
Regierungsrat des Kantons Schwyz 

Richtplan des Kantons Schwyz 
Richtplantext 
 

 

Stand: 26. Juni 2020       www.sz.ch/richtplan 



2 

 

 
 
 
 
IMPRESSUM 
 
 
 
Herausgeber 

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz 
Amt für Raumentwicklung 
Bahnhofstrasse 14 
Postfach 1186 
6431 Schwyz 
 
Telefon: 041 819 20 55 
E-Mail: are@sz.ch 
Internet: www.sz.ch 
 
 
 
 
 
 
 
Stand der Nachführung: 
– Vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 209 vom 8. März 2016 erlassen, vom Kantonsrat am 13. April 2016 

zur Kenntnis genommen und vom Bund am 24. Mai 2017 genehmigt. 
– Vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 289 vom 24. April 2019 erlassen, vom Kantonsrat am 26. Juni 2019 

zur Kenntnis genommen und vom Bund am 26. Juni 2020 genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Inhaltsverzeichnis 

A Allgemeines 5 

A-1 Aufgabe der Richtplanung 6 

A-2 Aufbau und Ablauf der Richtplanung 8 

A-3 Monitoring und Controlling 11 

A-4 Nachhaltigkeit 12 

RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES) 13 

RES-1 Leitsätze 14 

RES-2 Raumtypen und Zentrenstruktur 20 

B Besiedlung 29 

B-1 Zentren 30 

B-2 Siedlungsgebiet 32 

B-3 Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 37 

B-4 Siedlungsverdichtung und Siedlungsqualität 40 

B-5 Arbeitszonen 44 

B-6 Weitere Bauzonen 47 

B-7 Verkehrsintensive Einrichtungen 50 

B-8 Entwicklungsschwerpunkte „Arbeitsplatzgebiete“ 53 

B-9 Entwicklungsschwerpunkte „Bahnhofsgebiete“ 61 

B-10 Siedlungsgebiet Innerthal und Riemenstalden 71 

B-11 Tourismusschwerpunkte 72 

B-12 Ortsbilder und Kulturdenkmäler 75 

B-13 Ortsplanung / überkommunale Kooperation 78 

V Verkehr 79 

V-1 Gesamtverkehr 80 

V-2 Strassen 83 

V-2.1 Autobahnanschlüsse 83 

V-2.2 Zubringer Autobahnanschlüsse 85 

V-2.3 Überörtliches Strassennetz 87 

V-3 Öffentlicher Verkehr 92 

V-3.1 Angebot 92 

V-3.2 Bahn 95 

V-3.3 Bus 101 

V-4 Rad- und Fussverkehr 104 

V-5 Kombinierte Mobilität 107 

V-6 Luftverkehr 108 



4 

 

V-7 Schiffsverkehr 109 

L Natur und Landschaft 113 

L-1 Grundsätze 114 

L-2 Siedlungstrenngürtel 116 

L-3 Entwicklung ausserhalb Bauzonen 117 

L-4 Fruchtfolgeflächen und Speziallandwirtschaftszonen 118 

L-5 Wald 120 

L-6 BLN-Gebiete 122 

L-7 Moorlandschaften 124 

L-8 Biotopschutz, Objekte von nationaler Bedeutung 126 

L-9 Kantonale Landschaftsentwicklungskonzepte 127 

L-10 Wildtierkorridore 129 

L-11 Weitere Naturinventare 132 

L-12 Fliessgewässer und stehende Gewässer 134 

L-13 Naturgefahren 136 

W Weitere Raumnutzungen 139 

W-1 Fahrende 140 

W-2 Energie 142 

W-2.1 Energieplanung 142 

W-2.2 Wasserkraftwerke 144 

W-2.3 Elektrische Übertragungsleitungen 150 

W-2.4 Erneuerbare Energien 152 

W-3 Mobilfunkanlagen 154 

W-4 Materialabbau 155 

W-5 Deponien 159 

W-6 Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung 164 

W-6.1 Wasserversorgung 164 

W-6.2 Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung 165 

W-7 Störfallvorsorge 167 

Anhang 171 

Anhang 1: Karte Raumtypen 173 

Anhang 2: Nachführungsstände Richtplanbeschlüsse 175 

Anhang 3: Begriffe und Abkürzungen 178 

  



5 

 

A Allgemeines 

  

















13 

 

RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES) 
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RES-1.3 Wohnen 
a) Der Kanton Schwyz bleibt auch künftig ein attraktiver Wohnstandort. 
b) Es wird Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und –generationen angeboten. Insbesondere in 

den wachstumsstarken Räumen soll darauf geachtet werden, dass ein breites und den Bedürfnissen 
aller Bevölkerungsgruppen entsprechendes Wohnraumangebot offeriert werden kann. 

 
RES-1.4 Arbeiten 
a) Der Kanton Schwyz stärkt seine Funktion als attraktiver Unternehmensstandort. 
b) Er sichert die Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewerbe. 
c) Er schafft die planerischen Voraussetzungen insbesondere für die Ansiedlung von wertschöpfenden, 

innovationsstarken und umweltfreundlichen Branchen. 
 
RES-1.5 Ausstattung mit öffentlichen Infrastrukturen 
a) Die für die Bewältigung des erwarteten Wachstums notwendigen öffentlichen Infrastrukturen (Schu-

len, Soziales, Gesundheit, Verwaltung) werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und hierfür zweck-
mässige, der Nutzung entsprechende Standorte bestimmt. 

 
RES-1.6 Tourismus 
a) Der Kanton Schwyz setzt in seiner touristischen Entwicklung auf den Erhalt und die Weiterentwick-

lung der bestehenden Angebote und ihre jeweiligen Synergien. Hierbei sind gezielte, wertschöp-
fungssteigernde Massnahmen im Tages- und Freizeit-, Übernachtungs- und Seminartourismus zu 
treffen. 

b) Die kantonalen Fördermassnahmen berücksichtigen insbesondere die kantonalen Tourismusschwer-
punkte. 

 
RES-1.7 Gesamtverkehr 
a) Die Verkehrsnachfrage ist volkswirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig zu bewältigen. Dabei 

werden bei der kantonalen Verkehrsentwicklungsplanung die Teilsysteme motorisierter Individual-
verkehr, öffentlicher Verkehr sowie Rad- und Fussverkehr eingebunden. 

b) Unter Berücksichtigung des Koexistenzprinzips sind die Belange aller Beteiligten und Betroffenen 
einzubeziehen und die technologische Entwicklung zu berücksichtigen. 

c) Negative Wirkungen des Verkehrs sind zu minimieren, wobei die Verkehrssicherheit einen hohen 
Stellenwert hat. 

 
RES-1.8 Strassenverkehr 
a) Der Kanton Schwyz strebt eine Strasseninfrastruktur an, die für die erwartete Entwicklung erforder-

lich ist. Dabei ist die Strasseninfrastruktur situationsgerecht zu gestalten. Als Grundlage können 
zusammen mit den Gemeinden und Bezirken Gesamtkonzepte erarbeitet werden. 

b) Schwachstellen im Strassennetz sind mit gezielten Massnahmen zu beheben. Bei kapazitätsverän-
dernden Neu-, Aus- oder Umbauten sind flankierende Massnahmen zur Sicherstellung der ge-
wünschten Wirkung, wie auch zur Entlastung betroffener Netzelemente im Umfeld zu prüfen. 
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RES-1.9 Öffentlicher Verkehr 
a) Der Kanton Schwyz stellt die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs sicher und fördert eine gute 

Vernetzung der stark nachgefragten Quell- und Zielbeziehungen. Er strebt hauptsächlich in den ur-
banen und periurbanen Räumen eine Verbesserung des Modal Splits zu Gunsten des öffentlichen 
Verkehrs an. Dies auch mit dem Ziel, allfällige Engpässe in anderen Verkehrssystemen beheben zu 
können. 

b) Die aktuelle Erschliessungsqualität muss in allen Gemeinden mindestens erhalten bleiben. Ange-
botsverbesserungen sind dort vorzunehmen, wo ein Nachfragepotenzial vorhanden oder zu erwarten 
ist. Investitionen konzentrieren sich auf Massnahmen mit grosser Wirkung. 

c) Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Tourismusverkehr ist durch geeignete Massnahmen zu er-
höhen. 

 
RES-1.10 Rad- und Fussverkehr 
a) Der Kanton Schwyz erhöht den Anteil des Rad- und Fussverkehrs am Gesamtverkehrsvolumen. Auch 

der Rad- und Fussverkehr soll dazu beitragen, allfällige Engpässe in den anderen Verkehrssystemen 
beheben zu können. Hierfür werden sichere, direkte und räumlich attraktive Verbindungen angebo-
ten. 

b) Rad- und Fussverkehr werden frühzeitig in die Orts- und Verkehrsplanung einbezogen. 
 
RES-1.11 Güterverkehr 
a) Die Güterverkehrsströme sind möglichst siedlungsverträglich auf übergeordnete Netzelemente zu 

führen. Dazu sind auch flankierende Massnahmen zu prüfen. 
 
RES-1.12 Landschaft, Landwirtschaft, Kulturlandschaft und Wald 
a) Der Kanton Schwyz sichert den Erhalt seiner herausragenden Berg-, Wald-, Seen- und Naturland-

schaften. Diese übernehmen eine wichtige Funktion im Schutz vor Naturgefahren sowie als Lebens- 
oder Erholungsraum.  

b) Für eine nachhaltige, der Rohstoff- und Nahrungsmittelproduktion dienende Forst- und Landwirt-
schaft sind die notwendigen Nutzflächen langfristig zu erhalten. Die Bestrebungen zur Schaffung 
von ökologischen Ausgleichsflächen der Landwirtschaft sind zu unterstützen. 

c) Die Landschaftsqualität ist zu erhalten, der Biodiversität ist Beachtung zu schenken und die Auf-
wertung von Vernetzungskorridoren ist anzustreben.  

 
RES-1.13 Energie 
a) Der Kanton Schwyz verfolgt eine unabhängigere, umweltverträgliche und wirtschaftliche Energiever-

sorgung. Er nutzt die Potenziale an einheimischer, erneuerbarer Energie und trifft Massnahmen für 
eine effizientere Energienutzung in den verschiedenen Bereichen. 
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RES-2.2 Strategie für den urbanen Raum 
Siedlungsentwicklung allgemein: 
a) Prioritär werden die bestehenden Innenentwicklungspotenziale genutzt. Dabei sind Vorgaben für die 

langfristige Verdichtung des Bestandes vorzusehen. Diese berücksichtigen die bestehenden Dichten 
der jeweiligen Raumtypen der betroffenen Gemeinden.  

b) Insbesondere die zentral gelegenen Bahnhofsgebiete wie auch andere gut mit dem öffentlichen Ver-
kehr erschlossenen Räume sollen vorrangig als Verdichtungsräume geprüft werden. An diesen Lagen 
ist auch die Nutzungsdurchmischung (Wohnen, Arbeiten) zu erhöhen. 

c) Neueinzonungen sind möglich, sofern die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft und eine lang-
fristige Siedlungsverdichtung geplant ist und deren beginnende Umsetzung nachgewiesen werden 
kann. Neueinzonungen setzen in jedem Fall eine Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr voraus. 

d) Die Ortskerne und Quartierzentren werden verdichtet und aufgewertet. Die Möglichkeiten der Sied-
lungsverdichtung sind auf den Ortsbildschutz abzustimmen. 

e) Um bei Umstrukturierungen, Nachverdichtungen, Ersatzneubauten und grösseren Überbauungen 
eine hohe städtebauliche Qualität sicherzustellen, sind qualitätssichernde Verfahren durchzuführen. 
Dabei ist mit der Siedlungsverdichtung auch der entsprechende Freiraum für die Bevölkerung zu 
berücksichtigen. 

f) Die Inanspruchnahme von guten Landwirtschaftsböden ist unter bestimmten Umständen möglich.  
 
Wohn- und Mischnutzungen: 
g) Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau mit modera-

ten Mietpreisen. 
 
Arbeitsnutzungen: 
h) Es sind primär Arbeitsnutzungen zu fördern mit hoher Wertschöpfung bzw. mit hoher Beschäftig-

tendichte und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichteten Mobilitätsbedürfnissen. (z.B. Dienstleis-
tungen). Neuansiedlungen von Betrieben mit flächen- oder güterintensiven Nutzungen sind nicht 
mehr vorzusehen. Dem bestehenden Gewerbe sind die notwendigen Entwicklungsreserven zu si-
chern. 

i) An gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen wird eine verstärkte Nutzungsdurchmi-
schung und Siedlungsverdichtung angestrebt.  

 
Verkehr: 
j) Der Anteil der Siedlungsteile mit einer guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist zu 

erhöhen. 
k) Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe und Haltestellen ist insbesondere für den Fuss- und Radverkehr zu 

verbessern. An den Bahnhöfen und Haltestellen sind attraktive Umsteigeplattformen zu schaffen. 
l) Neue öffentliche Strassen (Hauptverkehrsstrasse) sind nur in ausgewiesenen Fällen möglich. 
m) Die Ortsdurchfahrten sind aufzuwerten. 
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LANDSCHAFTSRAUM 

Die Differenzierung der Landschaftstypen basiert auf den Landschaftstypen des kantonalen Land-
schaftsqualitätsprojekts. Die darin aufgeführten Landschaftsräume sowie ihre Grundprinzipien dienen 
als Basis für den Übertrag in die Raumentwicklungsstrategie.  
 
Die Berg- und Alpengebiete im südöstlichen Teil des Kantons charakterisieren sich durch ihre teils 
stark bewaldeten Landschaften, eine wenig intensive Landwirtschaftsnutzung und die Präsenz von we-
nigen grösseren Siedlungen. Die touristische Nutzung ist je nach Raum stark intensiv (Skigebiete) oder 
eher sanft (Wandergebiete).  
 
RES-2.5 Grundprinzipien für die Berg- und Alpengebiete 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes und des typischen Nutzungsmosaiks 
b) Offenhaltung der Landschaft 
c) Verhinderung der Vergandung 
d) Erhaltung der typischen Elemente der Kulturlandschaft (z.B. traditionelle Bewirtschaftungsformen, 

landschaftliche Strukturelemente u.ä.). 
e) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
f) Konzentration und Lenkung der touristischen Nutzungen 
 
Die attraktiven Hügellandschaften sind geprägt durch traditionelle land- und forstwirtschaftliche Nut-
zungen (Weidewirtschaft, Futterbau, Hochstammobstgärten) und besitzen abwechslungsreiche Land-
schaftsstrukturen. 
 
RES-2.6 Grundprinzipien für die Hügellandschaften 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes und Förderung der Landschaftsqualität 
b) Offenhaltung der Landschaft 
c) Erhaltung der typischen Elemente der Kulturlandschaft (z.B. traditionelle Bewirtschaftungsformen, 

landschaftlichen Strukturelemente u.ä.). 
d) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
e) Extensive Erholungsnutzungen vorsehen 
 
Die grösseren zusammenhängenden Tal- und Mittellandebenen im Kanton sind der intensiven Land-
wirtschaft gewidmet. Das Landschaftsbild zeigt teils abwechslungsreiche Räume mit Weiden, Gewässer 
und Landschaftsstrukturen, teils allerdings auch ausgeräumte Kammern (z.B. Linthebene). Verschie-
dene Siedlungsprägungen (Erschliessungen, Einzelbauten, Infrastrukturen, siedlungsstrukturierende 
Freiflächen) beeinträchtigen in unterschiedlicher Weise das Landschaftsbild. 
 
RES-2.7 Grundprinzipien für die Tal- und Mittellandebenen 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes insgesamt 
b) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
c) Die an Siedlungen grenzende Landschaften als Naherholungsräume aufwerten 
d) Traditionelle Natur- und Kulturlandschaft sorgfältig weiterentwickeln 
e) Siedlungstrenngürtel in ihrer Funktion erhalten und aufwerten 
f) Konflikte mit Siedlungsentwicklung mit aufwertenden Massnahmen kompensieren 
g) ökologische Vernetzung fördern 
h) Naherholungsfunktionen fördern 
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B Besiedlung 
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B-2 SIEDLUNGSGEBIET 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Gemäss den Vorgaben des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG-1, in Kraft seit dem 1. Mai 2014) 
muss der kantonale Richtplan die Grösse und die regionale Verteilung des Siedlungsgebietes für den 
langfristigen Bedarf an Einwohnern (E) und Beschäftigten (B, Vollzeitäquivalente) festlegen. Die Di-
mensionierung des Siedlungsgebietes wird auf der Grundlage der Bevölkerungsszenarien des Bundes-
amtes für Statistik angelegt. Der Kanton Schwyz ist in den letzten Jahren deutlich stärker gewachsen 
(+1.3% pro Jahr seit 2000), als dies die damaligen Szenarien des Bundes prognostizierten. Die aktu-
ellen Szenarien Mittel und Hoch (2010 – 2035) sehen bis 2030 ein Wachstum von 0.4% bis 0.8%, 
resp. bis 2040 von 0.33% bis 0.77% pro Jahr vor. Für die Dimensionierung des Siedlungsgebiets wird 
das Szenario Hoch (2010 – 2035) für 2040 eingesetzt. Dieses schöpft zwar den durch das RPG gege-
benen maximalen Spielraum aus, geht aber selbst in diesem Fall von einem Wachstum aus, welches 
unter dem effektiven Wachstum der letzten Jahre liegt. Der Trend der letzten Jahre zeigt zudem eine 
leichte Abflachung der jährlichen Wachstumsraten. 
 
Mit dieser Annahme soll die Siedlungsplanung auf ein mögliches Eintreffen des Szenarios Hoch vorbe-
reitet werden, unabhängig davon, ob dies auch tatsächlich der Fall sein wird. Die Verteilung des Sied-
lungsgebiets auf die verschiedenen Räume nimmt Rücksicht auf ihre jeweilige Entwicklungsdynamik, 
soll aber auch insbesondere die künftige Siedlungsentwicklung stärker in die gut erschlossenen Räume 
lenken. 
 
Das bis 2040 benötigte Siedlungsgebiet umfasst die rechtskräftigen Bauzonen und die Siedlungser-
weiterungsgebiete (SEG). Es wird in der Richtplankarte für die verschiedenen Nutzungen wie folgt fest-
gelegt: 
 
Wohn- und Mischnutzungen 
Das vor der Überarbeitung 2016 im kantonalen Richtplan bezeichnete Siedlungsgebiet für die Wohn- 
und Mischnutzungen überstieg den langfristigen Bedarf. Es wurde daher im Rahmen der Richtplan-
überarbeitung reduziert. 
 
Ende 2013 (Grundlage für SEG-Bedarfsberechnungen) umfassten die Wohn- und Mischzonen (inkl. 
Kern- und Zentrumszonen) rund 156'000 Einwohner und Beschäftigte Vollzeitäquivalente (E+B). Das 
gemäss Richtplan vorgesehene Wachstum (+0.77% pro Jahr) wird differenziert auf die drei Raumtypen 
(urban, periurban und ländlich) eingesetzt. Demnach sind in diesen Raumtypen für 2030 rund 
177'000 E+B und für 2040 rund 189'000 E+B prognostiziert, was in etwa der Annahme des kanto-
nalen Richtplans von 2004/2008 entspricht (+0.8% pro Jahr). 
 
Daraus ergibt sich ein Gesamtbedarf für das langfristige Siedlungsgebiet (Bauzonen und Siedlungser-
weiterungsgebiete) von 2'572 ha. In Bezug auf das heutige Siedlungsgebiet wird dieses somit um 132 
ha reduziert, wovon ausschliesslich die Siedlungserweiterungsgebiete und keine rechtskräftigen Bauzo-
nen betroffen sind. 
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Arbeitsnutzungen 
Ende 2013 umfassten die reinen Arbeitszonen (Industrie- und Gewerbezonen) rund 24'000 E+B. Ana-
log zu den Wohn- und Mischnutzungen wird für 2030 und 2040 das Szenario Hoch (+0.77% pro Jahr) 
eingesetzt, was langfristig einem Bestand von rund 29'000 E+B entspricht. 
Das heutige Siedlungsgebiet für Arbeitszonen umfasst rund 630 ha (Bauzonen und SEG). Die heutigen 
Reserven (unbebaute Bauzonen) könnten rein rechnerisch den Bedarf bis 2040 abdecken, sind aber 
nur zu einem Teil auch tatsächlich verfügbar. Damit langfristig mehr Arbeitsplätze im Kanton geschaf-
fen werden können, werden im Richtplan zusätzliche SEG für reine Arbeitsgebiete ausgeschieden. Ins-
gesamt umfassen die Arbeitsgebiete neu rund 636 ha. 
 
Öffentliche Nutzungen 
Das Siedlungsgebiet für öffentliche Bauten und Anlagen umfasste vor der Richtplanüberarbeitung rund 
372 ha. Langfristig sollen 20 ha Siedlungsgebiet für künftige Ausbauvorhaben zur Verfügung stehen. 
Für heute bereits bekannte Vorhaben sind 10 ha als SEG in der Richtplankarte bezeichnet. Für allfällige 
weitere, noch nicht bekannte Vorhaben sind zusätzliche 10 ha vorgesehen, was insgesamt einem Sied-
lungsgebiet von neu 388 ha entspricht. Die Modalitäten zur Inanspruchnahme sind im Richtplanbe-
schluss B-6 geregelt. 
 
Tourismus- und Freizeitzonen 
Je nach Koordinationsstand werden die möglichen Erweiterungsgebiete für bekannte Tourismus- und 
Freizeitvorhaben im Richtplan konkret flächig (Festsetzung und Zwischenergebnis) oder nur symbolisch 
(Vororientierung) bezeichnet. Dementsprechend wird auch das Flächenkontingent für die in der Richt-
plankarte flächig bezeichneten Einträge explizit ausgewiesen (9 ha) und für weitere noch nicht genau 
bekannte Vorhaben zusätzlich 10 ha vorgesehen. Diese Zonen werden bedarfs- und projektbezogen 
geplant. Die Modalitäten sind im Richtplanbeschluss B-6 geregelt. 
 
Gemeinden ohne Zonenplan 
Die Gemeinden ohne Zonenplan (Innerthal und Riemenstalden) werden in einem eigenen Richtplan-
beschluss behandelt. 
 
Ausserhalb Siedlungsgebiet 
Bevölkerung und Beschäftigte ausserhalb des Siedlungsgebiets sollen nicht überproportional wachsen 
und ihren heutigen Anteil am Gesamtbestand halten. 
 
Inanspruchnahme Fruchtfolgeflächen 
Die Überarbeitung der SEG erfolgte im Rahmen einer Gesamtkoordination zwischen Kanton und Ge-
meinden. Die festgelegten SEG entsprechen bezüglich Lage und Umfang der gemäss Raumentwick-
lungsstrategie vorgeschlagenen kantonalen Entwicklung. Eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen kann im Sinne eines gesamtkantonalen Interesses erfolgen. 
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 E+B 2013 
(STATPOP 2013 

STATENT 2012 prov.) 
massgebend für Be-

rechnungen 

E+B 2014 
(STATPOP 2014 

STATENT 2013 prov.) 
informativ 

E+B 2030  
Szenario Hoch 

(2010) 
(+0.77% p.a.) 

E+B 2040 
Szenario Hoch 

(2010) 
(+0.77% p.a.) 

Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 156'500 158’500 177’000 189'000 

Arbeitszonen 23'500 23’700 26’000 29'000 

Subtotal 180’000 182’200 203’000 218’000 

Weitere Zonen 8'700 9’000 Wachstum projektbezogen 

Ausserhalb Bauzone 20'700 21’000 heutiger Anteil von max. 10% hal-
ten 

Total 209’400 212’200  

Prognosewerte für Dimensionierung Siedlungsgebiet (Differenzen ergeben sich aus Rundungswerten) 
 
Grundnutzungen Bauzonen 

rechtskräftig 
(Februar 2016) 

SEG 
vor Revision 

SEG 
revidiert 

Siedlungsge-
biet 

total revidiert 

Wohn-, Misch- und Zentrumsgebiet 2’392 ha 312 ha 180 ha 2'572 ha 

Arbeitsgebiete 554 ha 76 ha 82 ha 636 ha 

Gebiete für öffentliche Nutzungen 368 ha 4 ha 10 ha lokalisiert 
10 ha nicht lokalisiert 

388 ha 

Tourismus- und Freizeitzonen 384 ha - 9 ha lokalisiert 
10 ha nicht lokalisiert 

403 ha 

Total Siedlungsgebiet 3'698 ha 392 ha 301 ha 3‘999 ha 

Dimensionierung Siedlungsgebiet 

 

Beschlüsse 

B-2.1 Siedlungsgebiet für Wohn- und Mischnutzungen 
Der kantonale Richtplan legt das Siedlungsgebiet für den Bedarf bis 2040 wie folgt fest: 
a) Auf Basis des Bevölkerungsszenarios Hoch (+0.77% pro Jahr) wird das Siedlungsgebiet für den 

Bedarf von 189'000 Einwohner und Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) ausgelegt. 
b) Das Siedlungsgebiet für Wohn- und Mischnutzungen umfasst insgesamt 2'572 ha und wird in der 

Richtplankarte festgesetzt. 
Das Wachstum bis 2030/2040 wird wie folgt verteilt: 
c) Urbaner Siedlungsraum: +0.80% p.a. (Gemeinden Altendorf, Arth, Einsiedeln, Freienbach, Ingen-

bohl, Küssnacht, Lachen, Schwyz, Wollerau) 
d) Periurbaner Siedlungsraum: +0.77% p.a. (Gemeinden Feusisberg, Galgenen, Reichenburg, Schü-

belbach, Steinen, Tuggen, Wangen) 
e) Ländlicher Siedlungsraum: +0.57% p.a. (übrige Gemeinden). 

B-2.2 Siedlungsgebiet für Arbeitsnutzungen 
a) Das Wachstum der Arbeitsplätze in den reinen Arbeitszonen wird analog zum Einwohnerwachstum 

ebenfalls auf Basis des Bevölkerungsszenarios Hoch (+0.77% pro Jahr) festgesetzt. 
b) Das Siedlungsgebiet für Arbeitsnutzungen umfasst insgesamt 636 ha und wird in der Richtplankarte 

festgesetzt. 
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B-2.3 Siedlungsgebiet für weitere Nutzungen 
a) Das Siedlungsgebiet für öffentliche (oder dem öffentlichen Interesse dienende) Nutzungen umfasst 

insgesamt 388 ha.  
b) Das Siedlungsgebiet für Tourismus- und Freizeitnutzungen wird für Festsetzungen und Zwischener-

gebnisse abschliessend räumlich festgesetzt. Für Vororientierungen bezeichnet die Richtplankarte 
mögliche Standorte für Siedlungsgebietserweiterungen nur symbolisch. Für eine räumliche Festset-
zung (Lage und Umfang des Siedlungsgebiets) sind vorgängig die entsprechenden Grundlagen zu 
erarbeiten (vgl. auch Beschluss B-11). 

B-2.4 Räumliche Anordnung des Siedlungsgebiets 
Das Siedlungsgebiet kann im Rahmen der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung räumlich anders 
angeordnet werden, vorausgesetzt die folgenden Kriterien sind erfüllt: 
a) Das Siedlungsgebiet wird insgesamt nicht vergrössert. 
b) Der neue Standort bietet eine raumplanerisch mindestens gleichwertige Lösung (Erschliessung mit 

öffentlichem Verkehr, Erreichbarkeit von Dienstleistungen und Gütern). Die Anliegen des Natur- und 
Landschaftsschutzes werden mitberücksichtigt. 

c) Der neue Standort liegt am Siedlungsschwerpunkt und dient der Schaffung eines kompakten Sied-
lungsgebiets. 

d) Einzonungen bis zu einer Fläche pro Vorhaben von 3’000m2 können abweichend vom bezeichneten 
Siedlungsgebiet vorgenommen werden, sofern sie der Arrondierung des Siedlungsgebiets dienen 
(z.B. Zonenlücken), kein Kulturland zerstückeln und das Siedlungsgebiet insgesamt nicht vergrös-
sern. 

e) Bestehende Bauzonen, welche innerhalb von Gewässern liegen und aufgrund eines übergeordneten 
Beschlusses unüberbaubar geworden sind, können von den betroffenen Gemeinden als zusätzliche 
Bauzone oder SEG kompensiert werden. Die Lokalisierung wird im Rahmen der kommunalen Nut-
zungsplanung gemeinsam mit dem Kanton bestimmt. Nicht unter diese Bestimmung fallen Flächen, 
welche im Rahmen der ordentlichen Ausscheidung des Gewässerraums unbebaubar werden. 

B-2.5 Verfahren 
a) Die Umlagerung des Siedlungsgebiets im Rahmen der Ortsplanung bis max. 1.5 ha pro Gemeinde 

und pro Fläche wird im kantonalen Richtplan als Fortschreibung nachgeführt. Grössere Umlagerun-
gen bedingen ein Richtplanverfahren. 

b) Eine Überprüfung der Gesamtgrösse des kantonalen Siedlungsgebiets wird im Rahmen der periodi-
schen Berichterstattung gemäss RPV durchgeführt. 
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B-3 WOHN-, MISCH- UND ZENTRUMSZONEN 

 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Anfangs 2016 waren von den 2'392 ha Bauzonen für Wohn- und Mischnutzungen (inkl. Kern- und 
Zentrumszonen) rund 10% (239 ha) noch unbebaut. Umfang und Verteilung dieser Bauzonenreserven 
in den Gemeinden sind regional unterschiedlich und variieren zwischen niedrigen (4%) und höheren 
(23%) Anteilen.  
 
Gemäss den Berechnungsvorgaben des Bundes liegt die aktuelle Auslastung dieser Bauzonen Anfangs 
2016 bei rund 101%. Der Kanton Schwyz besitzt also momentan genügend Bauzonenreserven für 
seinen 15-jährigen Bedarf. Die künftige Bauzonenplanung muss im Sinne des Raumplanungsgesetzes 
stärker auf die Innenentwicklung ausgerichtet werden, was bedeutet, dass Kanton und Gemeinden 
prioritär die Potenziale in den bestehenden Bauzonen ausschöpfen müssen bevor neue Einzonungen 
geprüft werden können. Zudem müssen Neueinzonungen künftig besser mit dem Verkehr (insb. dem 
öffentlichen Verkehr) abgestimmt werden. 
 
Bisher wurde die Dimensionierung der Bauzone für den 15-jährigen Bedarf einzig durch die maximale 
Fläche an unbebauten Zonenflächen begrenzt (max. 25% unbebaute Fläche waren bisher zulässig). 
Künftig wird auch die Kapazität der Bauzone (Fassungsvermögen für Einwohner und Beschäftigte) mit-
berücksichtigt. Im Verhältnis zur massgebenden Zielprognose ergibt sich daraus die kommunale Aus-
lastung der Bauzone. Die Grösse der kommunalen Bauzonen darf den 15-jährigen Bedarf nicht über-
steigen und muss die Massnahmen zur Innenentwicklung und Verdichtung miteinbeziehen.  
 
Um die Baulandverfügbarkeit in Zukunft zu verbessern, werden im kantonalen Planungs- und Bauge-
setz entsprechende Gesetzesgrundlagen geschaffen. 
 

Beschlüsse 

B-3.1 Bauzonendimensionierung Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
Die Dimensionierung der kommunalen Wohn-, Misch- und Zentrumszonen bemisst sich auf den 15-
jährigen Bedarf und wird auf Basis ihrer Auslastung beurteilt: 
a) Die Auslastung der Bauzone entspricht dem Verhältnis zwischen der Bauzonenkapazität und dem 

massgebenden 15-jährigen Prognosewert an Einwohnern und Beschäftigten. Die Bauzonenkapazität 
ist die Summe der Zonenkapazitäten der drei Grundzonen (Wohn-, Misch- und Zentrumszone). Für 
jede dieser Grundzonen wird die aktuelle mittlere Dichte (Einwohner und Beschäftigte) auf ihre 
Gesamtfläche (bebaute und unbebaute Zonen) angewendet. Davon kann abgewichen werden, wenn 
diese mittleren Dichten zu Verzerrungen gegenüber der tatsächlichen Dichtesituation führen (z.B. 
aufgrund grosser Streuungswerte). Der massgebende Prognosewert an Einwohnern und Beschäftig-
ten ergibt sich aus den raumtypenbezogenen Wachstumsprognosen des Richtplans (siehe Beschluss 
B-2.1). 

b) Die Auslastung für eine revidierte kommunale Nutzungsplanung darf 100% nicht unterschreiten.  
c) Bei speziellen Innenentwicklungsvorhaben, die dazu führen dass die Auslastung unter 100% fällt, 

ist ein etappiertes Vorgehen vorzusehen (z.B. Teil-Umzonungen in mehreren Etappen). In begrün-
deten Fällen kann danach eine Auslastung unter 100% zugesprochen werden.  

d) Bei Gemeinden mit einem hohen Zweitwohnungsanteil (über 20% gemäss Verordnung über Zweit-
wohnungen) kann die Auslastung für die Erstwohnungsgebiete getrennt beurteilt werden. 
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B-4 SIEDLUNGSVERDICHTUNG UND SIEDLUNGSQUALITÄT 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Ein Teil des prognostizierten Wachstums soll in den bestehenden Bauzonen aufgenommen werden. 
Dies setzt eine entsprechende Siedlungsverdichtung voraus, d.h. dass auf gleicher Bodenfläche lang-
fristig mehr Personen Platz finden. Damit diese Potenziale auch tatsächlich bereitgestellt und mittel- 
bis langfristig umgesetzt werden können, müssen die kommunalen Nutzungsplanungen auf die künfti-
gen Zieldichten für das Jahr 2040 ausgelegt werden. 
 
Der urbane Raum ist bereits heute grösstenteils sehr dicht bebaut (Medianwert 93 E+B/ha). Der peri-
urbane Raum besitzt im Vergleich dazu ein grösseres Nachverdichtungspotenzial (Medianwert 63 
E+B/ha). In beiden Räumen soll eine langfristige Siedlungsverdichtung angestrebt werden, die aber auf 
die unterschiedlichen Ausgangslagen Rücksicht nimmt. Im ländlichen Raum (Medianwert 46 E+B/ha) 
werden keine quantitativen Dichtesteigerungen vorgegeben. Ziel ist es hier, die heutigen Dichten zu 
halten. 
 
Grundlage für die Anpassung der Nutzungsplanungen bilden kommunale Konzepte zur Siedlungsver-
dichtung, sei es auf Basis von kommunalen Richtplänen oder im Rahmen der Nutzungsplanung. 
 
Für grössere Umstrukturierungs- oder Verdichtungsgebiete ist eine spezielle Koordination auf Stufe 
Richtplan angezeigt. Zum Zeitpunkt der Richtplanüberarbeitung waren mehrere Planungen zu mögli-
chen Umstrukturierungsgebieten im Gang (drei Agglomerationsprogramme, Testplanung Pfäffikon Ost). 
Insbesondere die Testplanung in Pfäffikon Ost zeigt, dass solche Vorhaben im Richtplan verankert 
werden müssen. Die Testplanung hat aufgezeigt, welche Ansätze im Verkehrs- und Siedlungssystem 
weiterzuverfolgen sind, um die erwünschte Umstrukturierung zu ermöglichen. Das Vorhaben wird von 
den betroffenen Planungsbehörden unterstützt (ASTRA, Kanton Schwyz, Gemeinde Freienbach). Prio-
ritär gilt es das Verkehrssystem anzupassen, erst danach können die siedlungsbezogenen Umstruktu-
rierungs- und Verdichtungsmassnahmen umgesetzt werden. Als Grundlage für die nächsten Planungs-
schritte wurde von diesen Parteien eine gemeinsame Vereinbarung zur „Gesamtverkehrsentwicklung 
Pfäffikon SZ“ unterzeichnet. Diese regelt insbesondere auch die verschiedenen Abhängigkeiten zwi-
schen den diversen Vorhaben. 
 
Folgendes Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet wird neu in den Richtplan aufgenommen: 

Ingenbohl, Brunnen Nord: Die Umnutzung dieses Industriegebietes zu einem Wohn- und Arbeitsge-
biet ist bereits weit vorangeschritten. Auf Basis der Testplanung von 2011 konnte ein kantonaler Nut-
zungsplan erstellt und 2016 genehmigt werden. Das Gebiet ist auch im Agglomerationsprogramm 
Talkessel Schwyz integriert und weist hohen Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Verkehrserschlies-
sung aus. Da es sich nicht um ein reines Arbeitsplatzgebiet handelt, wird es nicht als ESP, sondern 
als Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet in den Richtplan aufgenommen. 
 
Der Kanton besitzt keine spezifische Klimastrategie, er ist aber an verschiedenen Grundlagenprojekten 
zu diesem Thema beteiligt (Testpflanzungen Wald, Seewasserspiegelmonitoring, Sicherheit Trinkwas-
serversorgung). Eine klimasensitive Siedlungsentwicklung ist eine von verschiedenen Stossrichtungen 
zum Umgang mit der Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung bzw. das Stadtklima ist dabei insbeson-
dere in den weiterhin wachsenden Ballungsräumen ein Thema. Da der Kanton Schwyz zum grossen 
Teil ländlich geprägte Siedlungsstrukturen hat, liegt ein möglicher Handlungsbedarf prioritär in den 
Agglomerationsräumen (wird bspw. im 4. Agglomerationsprogramm Obersee thematisiert). Insbeson-
dere die Freiraumgestaltung in diesen Räumen oder in grösseren Umstrukturierungsgebieten kann 
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B-5 ARBEITSZONEN 

 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Anfang 2016 waren von den 554 ha Bauzonen für reine Arbeitsnutzungen (Gewerbe- und Industriezo-
nen) rund 87 ha (16%) noch unbebaut. Davon liegen 38% im urbanen, 52% im periurbanen und die 
restlichen 10% im ländlichen Raum. Der Gesamtumfang dieser unbebauten Flächen variiert stark zwi-
schen kleiner als 1 ha (vor allem in den ländlichen Räumen) und grösser als 10 ha (in den urbanen 
und periurbanen Räumen). 
 
Die kantonale Raumentwicklungsstrategie sieht die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im Kanton vor, 
was die Bereitstellung entsprechender Zonenreserven bedingt. Ein Teil dieser Flächen wird in den 
Mischzonen (Zentrumszonen, Wohn- und Gewerbezonen) angeboten. Diese eignen sich aber je nach 
Lage nur für Arbeitsnutzungen mit geringen Emissionen (z.B. Dienstleistungen u.a.). Grössere und 
emissionsreichere Betriebe sind in reinen Arbeitszonen anzusiedeln. Solche Zonen sind im gesamten 
Kanton anzubieten. 
 
Damit vorrangig die bestehenden Reserven besser genutzt werden können, wird ein kantonales Arbeits-
zonenmanagement eingeführt, welches eine aktuelle und flächendeckende Übersicht der Reserven und 
ihrer Situation darlegt (Erschliessungsstand, Verfügbarkeit u.a.). Dieses Instrument wird insbesondere 
bei Neuansiedlungen von Betrieben beigezogen. 
 

Beschlüsse 

B-5.1 Nutzungsprofile an Standorte anpassen 
Die Gemeinden überprüfen im Rahmen ihrer Nutzungsplanung die Zonenvorschriften für die (beste-
henden und künftigen) Arbeitszonen und berücksichtigen dabei folgende Prinzipien: 
a) Arbeitszonen zielen generell stärker auf eine bodensparende Nutzung hin (z.B. unterirdische oder 

gemeinsame Parkierung, Aufstockungsoptionen offenhalten, Nutzung von Dachflächen u.a.). Die 
entsprechenden Nutzungsvorschriften sind dahingehend zu überprüfen und zu ergänzen. 

b) Im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung überprüfen die Gemeinden die Verfügbarkeit der be-
stehenden Arbeitszonenreserven. Gegen eine allfällige Baulandhortung sind entsprechende Mass-
nahmen zu prüfen (z.B. Sensibilisierung der Eigentümer, Angebot von Realersatzflächen, Landum-
legungsverfahren, Unterstützung der Eigentümer bei den notwendigen Planungen, Kaufrecht zu 
Gunsten der Gemeinden, Auszonungen).  

 
Urbaner Raum: 
c) Reine Arbeitszonen sind für bodensparende Nutzungen mit hoher Wertschöpfung und erhöhter Be-

schäftigtendichte (ca. >75 B/ha) zu reservieren. Flächen- und güterintensive Nutzungen (z.B. Lo-
gistikzentren, reine Lagerbetriebe u.ä.) sind auszuschliessen. 

d) Die Arbeitszonen an gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen (Güteklassen B/C) wer-
den hinsichtlich einer möglichen Nutzungsdurchmischung und Verdichtung geprüft (z.B. Umstruk-
turierung von Brachen). 

 
Periurbaner und ländlicher Raum: 
e) Arbeitszonen sind gemäss ihren Standort- und Erschliessungsqualitäten zu planen (Abstimmung der 

Nutzungsart und –intensität auf die Erschliessungssituation). 
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c) Folgende Standorte sind für Tourismus- und Freizeitzonen vorgesehen: 
 
Nr. Bezeichnung Funktion, Erläuterung Koordinationsstand 

B-6.2-01 Unteriberg, Ochsenboden Erweiterung Golfplatz Ybrig Vororientierung 

B-6.2-02 Schwyz, Wintersried Erweiterung Sportanlage Wintersried Vororientierung 

B-6.2-03 Reichenburg, Hirschlensee Intensiverholungszone Festsetzung 

 
B-6.3 Grünzonen (eingeschränkte Bauzonen) 
Grünzonen werden im Rahmen der ordentlichen kommunalen Nutzungsplanung behandelt. 
 
B-6.4 Verfahren 
a) Die Schaffung neuer Zonen erfolgt im Rahmen von Teil- oder Gesamtrevisionen der kommunalen 

Nutzungsplanung. 
b) Zonen bis zu einer Grösse von 1.5 ha werden im Richtplan als Siedlungsgebiet fortgeschrieben. Für 

grössere Zonen ist eine Richtplananpassung des Siedlungsgebiets nötig. 
 
Thematische Karte 

 

Standorte für Tourismus- und Freizeitzonen 
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B-7 VERKEHRSINTENSIVE EINRICHTUNGEN 

 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) wie beispielsweise grosse Einkaufszentren, Fachmärkte oder Frei-
zeiteinrichtungen leisten zwar einen Beitrag zur allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gütern, 
sie haben aber auch erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Einerseits sind die wirtschaftli-
chen Interessen an der Errichtung solcher Bauten und Anlagen gross. Andererseits induzieren VE Ver-
kehr und können zu unerwünschten Verkehrsverlagerungen führen. Sie beanspruchen nicht nur die 
Verkehrssysteme und –flächen, sondern durch erhöhten Parkplatzbedarf auch Bodenflächen und brin-
gen Umweltbelastungen mit sich (Luft, Lärm, Licht). 
 
Der Umgang mit grossen VE wurde bisher in der diesbezüglichen Weisung des Regierungsrats vom 10. 
Dezember 2013 und – für Anlagen unter diesen Schwellenwerten – durch die ergänzenden Bestim-
mungen aus dem kantonalen Richtplan geregelt. Die Vorgaben der Weisung haben für grosse Einrich-
tungen nach wie vor Gültigkeit und werden in den kantonalen Richtplan übertragen. Ergänzend dazu 
werden kleinere Einrichtungen neu auch im Richtplan behandelt. Können grosse VE durch die Wei-
sungsvorgaben heute befriedigend geregelt werden, ist der Umgang mit mittelgrossen VE noch zu prä-
zisieren.  
 
Die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf wie auch für den periodischen 
Bedarf ist im gesamten Kanton zufriedenstellend. Heute bestehen im Kanton 13 Anlagen, welche die 
aktuellen VE-Kriterien mehr oder weniger eindeutig erfüllen. Weitere Vorhaben sind im Gang und es 
wird davon ausgegangen, dass zusätzliche folgen bzw. bestehende Anlagen künftig erweitert werden. 
 
Die verschiedenen VE werden anhand differenzierter Schwellenwerte definiert. Grosse Einrichtungen 
setzen dabei nach wie vor ein kantonales Richtplanverfahren voraus, wogegen für mittelgrosse Anlagen 
die Standorte in der kommunalen Nutzungsplanung geklärt werden müssen. Für alle Einrichtungen gibt 
der Richtplan Standort- und Erschliessungskriterien vor. UVB-pflichtige Vorhaben im Sinne der nach-
stehenden Richtplankriterien gelten weiterhin als verkehrsintensive Einrichtungen. 
 
Mit der Neuregelung dieses Themas wird das im alten Richtplan (bzw. im Masterplan Höfe) vorgese-
hene Moratorium in den Bezirken Höfe und March für neue grosse VE aufgehoben. 
 

Beschlüsse 

B-7.1 Definitionen 
Allgemeines: 
a) Unter verkehrsintensive Einrichtungen fallen generell Einkaufs- und Freizeitanlagen (z.B. Sportan-

lagen, Mulitplexkinos u.ä.) sowie solche Einrichtungen mit räumlich oder erschliessungstechnisch 
zusammenhängenden Anlagen.  

b) Bei Erweiterungen oder Änderungen von bestehenden Anlagen ist die gesamte Anlage massgebend 
für die Anwendung der Schwellenwerte.  

c) Ausgenommen von dieser Definition sind einmalige bzw. unregelmässige Grossveranstaltungen und 
touristische Transportanlagen wie Bergbahnen. 
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Die verkehrsintensiven Betriebe werden mittels verschiedener Schwellenwerte wie folgt unterteilt: 
d) Grosse verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen mit mehr als 3’000 m2 Verkaufsfläche oder 

mehr als 300 Parkplätzen oder mehr als 2'000 Fahrten pro Tag (an hundert Tagen). 
e) Mittelgrosse verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen mit mehr als 800 m2 Verkaufsfläche 

oder mehr als 60 Parkplätzen.  
f) Kleine verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen, welche die Schwellenwerte für mittelgrosse 

Einrichtungen nicht erreichen. 
 
B-7.2 Verfahren 
Um den Auswirkungen und den Standortanforderungen gerecht zu werden, sind für verkehrsintensive 
Einrichtungen unterschiedliche Verfahren anwendbar: 
a) Grosse verkehrsintensive Einrichtungen: Ein Richtplanverfahren mit entsprechendem Eintrag im 

kantonalen Richtplan ist erforderlich. Auf Stufe kommunaler Nutzungsplanung ist ein Gestaltungs-
plan vorzusehen.  

b) Mittelgrosse verkehrsintensive Einrichtungen: Eine explizite Bezeichnung dieser Standorte in der 
kommunalen Nutzungsplanung ist erforderlich, wenn sie ausserhalb der Kern- und Zentrumsgebiete 
liegen. Die Nutzungsvorschriften regeln sinngemäss die notwendigen Elemente gemäss den nach-
stehend definierten Standortkriterien. Diese Standorte werden beim ersten diesbezüglichen Bauge-
such oder spätestens bei der nächsten Gesamtrevision der Ortsplanung bestimmt. 

c) Kleine verkehrsintensive Einrichtungen: Sind zulässig im Rahmen der allgemeinen Zonenvorschrif-
ten.  

d) Die kantonale Weisung vom 10. Dezember 2013 wird aufgehoben. 
 
B-7.3 Standortkriterien 
Folgende Kriterien sind generell bei der Festlegung von Standorten für grosse und mittelgrosse ver-
kehrsintensive Einrichtungen zu berücksichtigen: 
a) Verkehrsintensive Einrichtungen sind an integrierten Standorten vorzusehen, d.h. sie liegen im oder 

am Siedlungsschwerpunkt, insb. wenn Güter für den täglichen Bedarf angeboten werden. Sie sind 
erschliessungstechnisch und städtebaulich mit Bezug zu den bestehenden Siedlungsschwerpunkten 
anzusiedeln. Eine bodensparende Bebauung ist vorzugeben (z.B. mehrgeschossige Bauten, Parkie-
rung unter- oder oberhalb der VE u.a.). Angrenzende Wohngebiete sind vor übermässiger Belastung 
zu schonen.  

b) Öffentlicher Verkehr: Eine der Nutzung angemessene Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 
ist vorzusehen. Bei grossen verkehrsintensiven Einrichtungen legt die zuständige Behörde die An-
forderungen im Einzelfall wie folgt fest: Das Angebot ist auf die Betriebszeiten der Einrichtung ab-
zustimmen und die Haltestellen sind bei den Eingängen anzuordnen und müssen möglichst ohne 
Querung stark befahrener Strassen erreichbar sein. 

c) Fuss- und Radverkehr: Eine attraktive Erschliessung für den Fuss- und Radverkehr ist für verkehrs-
intensive Einrichtungen vorzusehen (direkte und sichere Wege, gedeckte und abschliessbare Velo-
abstellplätze nahe bei den Eingängen). Bezüglich Anzahl Veloabstellplätze ist die entsprechende 
VSS-Norm anwendbar (SN 640 065).  
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B-8.5 ESP-A „Fänn“ 
Das bestehende Arbeitsplatzgebiet (rund 42 ha, mit Luzerner Teil rund 46 ha) – sowie seine allfällige 
künftige Erweiterung – bedürfen einer Gesamtkonzeption welche insbesondere die Abstimmung zwi-
schen Siedlung und Verkehr sicherstellt. Hierzu müssen vorgängig die Rahmenbedingungen in der be-
stehenden Zone präzisiert werden. Dazu sind folgende Schritte nötig: 
a) Klärung des anzustrebenden Nutzungsprofils: Für die Planung dieses Entwicklungsschwerpunkts 

sind Entwicklungsziele zu erarbeiten. Sie machen Aussagen zu Nutzungsart- und -mass, ihre räum-
liche Verteilung, die Erschliessung sowie grobe Aussagen zur städtebaulichen Gestaltung. Insbeson-
dere ist im Hinblick auf das angestrebte Nutzungsmass die Erschliessung mit dem öffentlichen 
Verkehr zu verbessern. 

b) Mögliche Massnahmen zur künftigen Verkehrsabwicklung sind aufzuzeigen (Ausbau/Lenkung Stras-
sensystem, Ausbau öffentlicher Verkehr, betriebsbezogenes Mobilitätskonzept). 

c) Die Erarbeitung dieser Entwicklungsziele erfolgt durch den Bezirk Küssnacht in Zusammenarbeit 
mit der luzernischen Nachbargemeinde Meierskappel sowie dem Kanton Zug und der Gemeinde 
Risch. 

d) Auf Basis der Entwicklungsziele ist eine Anpassung der kommunalen Nutzungsplanung zu prüfen 
und nötigenfalls einzuleiten. 

Für eine allfällige Zonenerweiterung dieses Entwicklungsschwerpunkts sind folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen: 
e) Erstellung eines Nutzungs- und Erschliessungskonzepts (Abstimmung Strassenerschliessung, öf-

fentlicher Verkehr, Rad- und Fussverkehr, Parkierung, Nutzungsart- und –mass, Naturgefahren, ge-
stalterische Integration in die Landschaft, Etappierung u.a.). 

f) Umsetzung in der Nutzungsplanung (Einzonung, Gestaltungs- und Erschliessungsplan, Sicherung 
Verfügbarkeit). 

 

Thematische Karte 

 

ESP-A „Fänn“: Perimeter mit Bauzone und Siedlungserweiterungsgebiet 
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B-9.2 ESP-B „Pfäffikon“ 
Langfristig soll das grossräumige Gebiet um den Bahnhof Pfäffikon sowohl in verkehrlicher wie auch in 
städtebaulicher Hinsicht optimiert und umstrukturiert werden. Die Ergebnisse aus der Testplanung 
Pfäffikon Ost sind weiterzuverfolgen und ihre Umsetzung einzuleiten. Insbesondere sind: 
a) der öffentliche Raum am und um den Bahnhof (inkl. Bushof) und die Bahnhofstrasse aufzuwerten, 
b) die Erreichbarkeit des Bahnhofs mit dem Bus zu optimieren (Busstrasse entlang Bahnlinie), 
c) innerhalb des Betrachtungsperimeters sind zudem die möglichen Umnutzungs- oder Verdichtungs-

potenziale zu aktivieren; dabei sind die Schutzziele des ISOS und des Natur- und Landschaftsschut-
zes (Moorschutz) zu berücksichtigen sowie die Abstimmung mit der Umstrukturierung im Raum 
Pfäffikon Ost sicherzustellen, 

d) die Massnahmen in der Kompetenz der Gemeinde mit grundeigentümerverbindlichen Instrumenten 
umzusetzen, 

e) die Massnahmen, welche eine überörtliche Abstimmung benötigen, im kantonalen Richtplan zu be-
rücksichtigen. 

 

Thematische Karte 

 

ESP-B „Pfäffikon“: Äusserer Betrachtungsperimeter und innerer Bearbeitungsperimeter (blau) 

(Perimeter für Umstrukturierungsgebiet Pfäffikon Ost (rot) ist informativ. Vorhaben ist unter B-4.3 geregelt.) 

  



















73 

 

b) Gebiete: Aus- oder Neubauten von touristischen Vorhaben (insb. Bergbahnen) werden erst geprüft, 
wenn die notwendigen aktualisierten Grundlagen vorliegen (Bergbahnstrategie, touristischer Master-
plan). In diesen Gebieten wird folgendes Vorhaben neu in den Richtplan aufgenommen: 

 
Nr. Gebiet Erläuterung Koordinationsstand 

B-11.1-01 Stoos, Morschach Ersatz Bügellift Maggiweid durch Sessel- oder 
Gondelbahn (teilweise mit anderer Linienfüh-
rung) 

Zwischenergebnis 

 
c) Anlagen: Der Ausbau dieser Anlagen ist möglich, bedingt aber ein Planungsverfahren welches in 

Zusammenarbeit mit dem Kanton durchgeführt wird (Gestaltungsplan oder Teilzonenplan). 
 
B-11.2 Weitere Tourismusgebiete und -anlagen 
Ausserhalb der kantonalen Tourismusschwerpunkte sind Anlagen von regionaler oder kommunaler Be-
deutung möglich. Für solche neuen Vorhaben sind vorgängig entsprechende Konzepte zu erarbeiten. 
Umfang und Bearbeitungstiefe dieser Konzepte werden mit dem Kanton definiert. 
 

Thematische Karte 
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B-12 ORTSBILDER UND KULTURDENKMÄLER 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Gemeinden treffen Massnahmen zu Schutz und Erhaltung ihrer historischen Ortsbilder und Kultur-
denkmäler. Dabei handelt es sich um kunst- und kulturhistorisch wertvolle Siedlungen, Einzelbauten, 
historische Verkehrswege und archäologische Denkmäler. Der Richtplan regelt den Umgang mit diesen 
Objekten. 
 
Ortsbilder 
Das Inventar der geschützten Ortsbilder (ISOS) wurde im Kanton Schwyz durch den Bund ab 1974 
erstellt und in drei Etappen 1981, 1986 und 1988 vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Die Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung wurden damit behördenverbindlich festgesetzt. Zwischen 1984 und 1994 wur-
den im Auftrag des Regierungsrats für sechs national eingestufte Ortsbilder (Arth, Einsiedeln, Ingen-
bohl/Brunnen, Küssnacht, Lachen und Schwyz) gesonderte Ortsbildinventare erstellt. 
 
National eingestufte Ortsbilder des Kantons Schwyz sind: 
 
Ortsname (Gemeinde) Siedlungstyp 

Arth Dorf 

Biberegg (Rothenthurm) Weiler 

Brunnen (Ingenbohl) Verstädtertes Dorf 

Ecce Homo (Sattel) Weiler 

Einsiedeln Kleinstadt/Flecken 

Etzelpass/St. Meinrad (Einsiedeln) Spezialfall 

Gersau Dorf 

Grinau (Tuggen) Spezialfall 

Küssnacht am Rigi (Küssnacht) Kleinstadt/Flecken 

Lachen Kleinstadt/Flecken 

Merlischachen (Küssnacht) Weiler 

Muotathal Dorf 

Pfäffikon Unterdorf (Freienbach) Spezialfall 

Schwyz Kleinstadt/Flecken 

Seestatt (Altendorf) Weiler 

Siebnen (Galgenen, Schübelbach, Wangen) Verstädtertes Dorf 

Steinen Dorf 

Ufenau (Freienbach) Spezialfall 

 
 
Historische Verkehrswege 
Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) wurde vom Bund erstellt und erfasst 
neben den im Gelände noch sichtbaren Strassen und Wegen auch die historisch wertvollen Kunstbau-
ten und Wegbegleiter. Dieses Inventar ist bei Planungen zu berücksichtigen. 
 
Baudenkmäler 
Geschützte oder schützenswerte Bauwerke, an die sich wichtige geschichtliche Ereignisse knüpfen oder 
denen ein erheblicher kunsthistorischer Wert zukommt, dürfen nicht verunstaltet, in ihrer Wirkung be-
einträchtigt, der Allgemeinheit entzogen oder ohne Bewilligung des Regierungsrates beseitigt werden 
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V Verkehr 
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V-1 GESAMTVERKEHR 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Ein leistungsfähiges Verkehrssystem ist einerseits Voraussetzung für die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung. Andererseits beeinträchtigt der Verkehr die Lebensqualität und die Umwelt. 
Das Verkehrssystem muss deshalb nachhaltig gestaltet sein. Die damit verbundenen Anforderungen 
und Wirkungen sind ganzheitlich abzustimmen. Der motorisierte Individualverkehr (MIV), der öffentli-
che Verkehr (öV) und der Rad- und Fussverkehr werden als komplementäre Bestandteile des Gesamt-
verkehrssystems betrachtet und sollen optimal kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. Die 
Festlegung / Gesamtkoordination der kantonalen Verkehrspolitik in Abstimmung mit der Siedlungspo-
litik und den Nachbarkantonen erfolgt im kantonalen Richtplan. 
 
In der Strategie Wirtschaft und Wohnen werden die Stossrichtungen festgehalten, um eine für die an-
gestrebte Entwicklung erforderliche Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen. Die Konkretisierung erfolgt 
heute im Strassenbauprogramm, in der öV-Strategie, im öV-Konzept und der Angebotsplanung sowie 
im kantonalen Radroutenkonzept. 
 
Mit dem Zubringer zum Gotthard (Strasse und Schiene) und der Achse Zürich – Chur übernimmt der 
Kanton Schwyz eine zentrale Rolle im Fernverkehr. Der Kapazitätsspielraum für die kantonalen und 
regionalen Bedürfnisse wird vermehrt von den nationalen Prioritäten verdrängt. 
 
Das starke Siedlungswachstum der letzten Jahre, verbunden mit verstärktem Pendleraufkommen und 
die Zunahme des Tagestourismus führten vermehrt zu regional unterschiedlichen Kapazitätsengpässen. 
Damit verbunden sind Behinderungen des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs und Belastungen 
von Siedlungsräumen, insbesondere von Dorfzentren. Ziel ist es, den Verkehr innerhalb und zwischen 
den Siedlungsräumen kontrolliert abzuwickeln und die Zersiedlung nicht weiter zu fördern. 
 
Der Kanton Schwyz strebt eine Strassen- und Schieneninfrastruktur an, welche die erwünschte Ent-
wicklung fördert und die Ansprüche aller Verkehrsträger (Rad-, Fussverkehr, öV, MIV) an das Strassen-
netz berücksichtigt. Die Projekte zur Behebung der Defizite im Strassenraum werden durch eine ge-
samtheitliche Betrachtungsweise priorisiert und ins Strassenbauprogramm aufgenommen. 
 
Die während der Richtplananpassung 2016 erarbeitete kantonale Gesamtverkehrsstrategie wurde am 
6. September 2017 vom Kantonsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie stützt sich auf die da-
zumal bereits vorliegenden Leitsätze der kantonalen Raumentwicklungsstrategie (RES) und schlägt ih-
rerseits übergeordnete strategische Leitsätze vor, ergänzt mit entsprechenden Teilstrategien und den 
Erkenntnissen und Stossrichtungen. 
 
Die Gesamtverkehrsstrategie beschreibt verschiedene Handlungsfelder mit Hinweisen, was für Schritte 
unternommen werden sollten. Konkrete Massnahmen werden jedoch keine formuliert. Damit solche 
geprüft werden können, müssen in einem ersten Schritt die notwendigen Grundlagen aktualisiert wer-
den. Insbesondere soll das kantonale Verkehrsmodell auf den neuen Richtplan angepasst werden (In-
tegration der Siedlungsentwicklungsgebiete und der Entwicklungsschwerpunkte / Umstrukturierungs-
gebiete). Auf dieser Grundlage können die Schwachstellen identifiziert und Massnahmen geprüft wer-
den. Die Umsetzung erfolgt mittels der bestehenden kantonalen Instrumente, wie auch im Rahmen der 
Agglomerationsprogramme. 
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Beschlüsse 

V-1.1 Gesamtverkehrsstrategie 
Der Kanton besitzt eine kantonale Gesamtverkehrsstrategie, in der die angestrebte Verkehrsentwicklung 
beschrieben und Aussagen zum gegenwärtigen und angestrebten Modal Split (Verlagerung zu Gunsten 
öV und Rad- und Fussverkehr) gemacht werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Grundsätze festge-
legt: 
a) In der kantonalen Verkehrsentwicklungsplanung werden alle Verkehrsträger berücksichtigt. Dabei 

werden die Teilsysteme motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Güterverkehr sowie 
Rad- und Fussverkehr als Gesamtverkehrssysteme betrachtet und aufeinander abgestimmt. 

b) Namentlich in urbanen und periurbanen Räumen strebt der Kanton eine Erhöhung der Anteile vom 
öffentlichen Verkehr und Rad- und Fussverkehr an der Personenverkehrsleistung an. 

c) Der Kanton setzt sich beim Bund für die Umsetzung seiner Interessen in den Planungsprozessen 
ein. Dies betrifft namentlich die Angebotsplanungen zum öffentlichen Verkehr, wie auch den Stras-
sen- sowie Rad- und Fussverkehr. Entsprechend ist auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarkan-
tonen zu gestalten. 

d) Zum Abbau allfälliger Engpässe und Schwachstellen in den drei Teilsystemen motorisierter Indivi-
dualverkehr, öffentlicher Verkehr sowie Rad- und Fussverkehr wird versucht, lokal das Mobilitätsver-
halten zu steuern. Dies umfasst sowohl den Alltagsverkehr (z.B. Pendler- und Einkaufsfahrten) wie 
auch den nicht alltäglichen Verkehr (z.B. Tourismusverkehr). 

e) Zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens kommen informatorische, koordinierende und regulatori-
sche Massnahmen zur Anwendung. Diese Massnahmen sollen insbesondere das Ziel, den Modal 
Split zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Rad- und Fussverkehrs zu erhöhen, unterstützen. 

f) Betrieb, Unterhalt und Leistungsfähigkeit der bestehenden Infrastruktur sind sicherzustellen (Wert-
erhalt, Betriebs- und Verkehrssicherheit, Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit). 

 
V-1.2 Umsetzung Gesamtverkehrsstrategie 
a) Bevor konkrete Massnahmen für die Umsetzung der Gesamtverkehrsstrategie geprüft werden kön-

nen, aktualisiert der Kanton die hierfür notwendigen Grundlagen (insb. das kantonale Verkehrsmo-
dell). Auf dieser Grundlage werden die Schwachstellen und der Handlungsbedarf insbesondere be-
züglich Abstimmung Siedlung und Verkehr identifiziert. 

b) Als Grundlage für eine regelmässige Berichterstattung zum Stand der Umsetzung der Gesamtver-
kehrsstrategie ist für die verschiedenen Teilstrategien ein Controlling zu erstellen. Inhalt, Form und 
Periodizität des Controllings werden soweit wie möglich in bestehende Verfahren eingebunden. 

 
V-1.3 Abstimmung mit Agglomerationsprogrammen 
a) Die Umsetzung der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie wird neben den entsprechenden kantonalen 

Instrumenten (Strassenbauprogramm, öV-Angebotsplanung) auch in den Agglomerationsprogram-
men koordiniert. 

b) Die Agglomerationen (bzw. die betroffenen Gemeinden oder Bezirke) sind Träger der Agglomerati-
onsprogramme. Der Kanton fördert die Erarbeitung und Umsetzung von Agglomerationsprogram-
men. 
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Beschlüsse 

Grundsätze 
a) Die Strasseninfrastruktur im Kanton Schwyz ist situationsgerecht zu gestalten. 
b) Bei der Behebung von Schwachstellen im Strassennetz sind Kosten und Nutzen der Massnahmen 

sorgfältig abzuwägen. Neben baulichen sind auch organisatorische Massnahmen einzubeziehen. 
c) Bei kapazitätsverändernden Neu-, Aus- oder Umbauten sind flankierende Massnahmen zur Sicher-

stellung der gewünschten Wirkung, wie auch zur Entlastung betroffener Netzelemente im Umfeld zu 
prüfen. 

d) Bei der aus Netzsicht gesamtheitlichen Planung sind allfällige Massnahmen zwischen den zuständi-
gen Stellen abzustimmen. Dazu sind neben den National- und Kantonsstrassen auch die Bezirks- und 
Gemeindestrassen einzubinden. 

 
Vorhaben 
Folgende Vorhaben werden in den Richtplan aufgenommen: 

Nr. Objekt Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-2.3-01 Küssnacht 
Zugerstrasse 

Ausbau Zugerstrasse zwischen Autobahnanschluss 
Küssnacht und Verzweigung Luterbach (inkl. der not-
wendigen flankierenden Massnahmen). 
Berücksichtigung des Wildtierkorridors 

Festsetzung 

V-2.3-02 Küssnacht 
Südumfahrung Abschnitt 2 

Raumsicherung für eine allfällige Umfahrung (inkl. der 
notwendigen flankierenden Massnahmen). 

Vororientierung 

V-2.3-03 Arth, Goldau Neubau Knoten Chräbelstrasse und Anbindung kom-
munale Basiserschliessung 

Festsetzung 

V-2.3-04 Brunnen 
Mositunnel 

Entflechtung National- und Kantonsstrasse (Anschluss 
Mositunnel-Kantonsstrasse) 

Festsetzung 

V-2.3-05 Ingenbohl, Brunnen Anschluss Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet 
Brunnen-Nord über Gätzli-Kreisel 

Berücksichtigung Wildtierkorridor von überregionaler 
Bedeutung (SZ-06) 

Festsetzung 

V-2.3-06 Schwyz 
Steinerstrasse 

Umgestaltung Anschluss Steinerstrasse Festsetzung 

V-2.3-07 Schwyz, Ibach Neubau Muotabrücke und dazugehörige flankierende 
Massnahmen 

Festsetzung 

V-2.3-08 Schwyz, Seewen BGK Bahnhofstrasse Schwyz-Seewen und Kapazitäten 
ESP Bahnhof Seewen-Schwyz 

Festsetzung 

V-2.3-09 Rothenthurm Raumsicherung für eine allfällige Umfahrung (inkl. der 
notwendigen flankierenden Massnahmen). 
Berücksichtigung des Wildtierkorridors 

Vororientierung 

V-2.3-10 Feusisberg, Einsiedeln 
Rothenthurm (Dritte Alt-
matt) - Biberbrugg 

Strassenausbau / Neubau 
Berücksichtigung des Wildtierkorridors 

Festsetzung 
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V-3.2 Bahn 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Bahn soll sowohl die innerkantonalen Verbindungen als auch die Anbindung nach aussen, insbe-
sondere in die Zentren (Zürich, Luzern, Zug etc.) sicherstellen und die anderen Verkehrsträger (Bus, 
MIV, Rad- und Fussverkehr) gut in dieses System einbinden. Um dies auch künftig zu gewährleisten 
und die vorgesehenen Angebotskonzepte umsetzen zu können sind Ausbauten und Optimierungen beim 
Schienennetz und bei den Haltestellen erforderlich. 
 
Die Fernverkehrslinien sind wichtig für die Anbindung an die umliegenden Zentren. Im Zuge diverser 
Angebotsausbauten im Fern- und Güterverkehr wurden und werden die Hauptlinien stark ausgelastet, 
so dass diese auf den meisten Abschnitten zusehends an ihre Kapazitätsgrenze stossen. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, dass der Regionalverkehr, der die regionale Erschliessung und die Anbin-
dung des Kantonsgebietes an das übergeordnete Netz sicherstellt, nicht eingeschränkt wird. 
 
Der Kanton Schwyz ist in die S-Bahn-Systeme Zürich (ZVV), Zug und Luzern eingebunden und es be-
stehen Schnittstellen und Abhängigkeiten zur S-Bahn St. Gallen, zu Tilo (Tessin - Erstfeld) und A-Welle 
(Aargau). Die umliegenden S-Bahnsysteme wurden in den vergangenen Jahren ausgebaut, zuletzt der 
ZVV mit der 4. Teilergänzung. Ebenso fanden bei SBB Fernverkehr und beim Transitgüterverkehr An-
gebotsausbauten statt oder sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Diese Angebotsausbauten 
führten oder führen in den nächsten Jahren zu weiteren negativen Auswirkungen auf das Angebot im 
Kanton Schwyz. Im Rahmen der Planungen des Ausbauschritts 2030/35 sind sowohl im Raum Luzern 
und Zug sowie bei der Zürcher S-Bahn bereits weitere Angebotsausbauten geplant. 
 
Demgegenüber ist beispielsweise die Realisierung eines Urmibergtunnels in keinem Umsetzungshori-
zont von FABI vorgesehen. Somit geraten etablierte regionale S-Bahn-Angebote aufgrund der Kapazi-
täts- und Infrastrukturengpässe und der zunehmenden Konkurrenz durch den internationalen Güterver-
kehr zusehends unter Druck. Eine Weiterentwicklung des regionalen Bahnangebots ist vor diesem Hin-
tergrund kaum mehr möglich. Um längerfristig im Korridor Brunnen – Luzern ein halbstündliches An-
gebot mit funktionierenden Anschlüssen im NEAT-Knoten Arth-Goldau sicherstellen zu können, ist ein 
Doppelspurausbau zwischen Immensee und Küssnacht notwendig. Zwischen Arth-Goldau und Brunnen 
ist die Sicherung des bestehenden HVZ-Angebots oder eine Weiterentwicklung nur mit einer Kapazi-
tätserhöhung der Strecke möglich (3. Streckengleis oder Urmibergtunnel). 
 
Die Option (Rückfallebene Fernbahnhof) einer Bahnhaltestelle Felderboden wird aufgegeben, weil mit-
tel- bis langfristig die Bedienungsqualität in Arth-Goldau erhalten bleibt. 
 
Die Gefahr der Verdrängung des Regionalverkehrs durch den internationalen Güterverkehr erfordert ein 
aktives Einstehen des Kantons für den Regionalverkehr und die Freihaltung der Flächen für zusätzliche 
Gleisanlagen. In diesem Zusammenhang muss der Kanton Schwyz aktiv für seine Anliegen eintreten. 
 
Bezüglich des Haltestellenangebots in der Region March stützt sich der Richtplan auf die im Rahmen 
der Stadtbahn Obersee angedachten Optionen. Weitere Haltestellen darüber hinaus müssten künftig 
noch geprüft werden (z.B. Schübelbach, Buttikon). Zudem sind aus Sicht des Kantons an mehreren 
Bahnhaltestellen Perronverlängerungen vorzusehen. 
 
Der Schienengüterverkehr im Kanton soll über zweckmässige Anlagen verfügen, sodass er den Anteil 
am Modal Split zumindest halten kann. Sowohl für den Wagenladeverkehr als auch für den Transport 
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von Massengütern (z.B. Kies, Sand) werden hierfür geeignete Verladestationen benötigt. In Koordina-
tion mit dem BAV, den Bahnen und der Industrie sichert der Kanton die ausreichende Verfügbarkeit 
der Anlagen. 
 
Derzeit verfügt der Kanton über 7 Freiverladeanlagen (siehe thematische Karte unter V-3.2.3). Die 
bestehenden Anlagen sind in unterschiedlichem Masse ausgelastet, an verschiedenen Orten zeichnet 
sich Handlungsbedarf ab. 
 
Die Freiverlade Schwyz und Brunnen sehen sich aufgrund ihrer Lage - erschwerte Zufahrt bzw. inmitten 
Wohn- und Gewerbezone - zum Handeln gezwungen. Deshalb strebt der Kanton eine Zusammenlegung 
der beiden Anlagen an einem neuen Standort an. Dabei ist eine gute strassenseitige Anbindung des 
neuen Standorts und somit auf eine gute Erschliessung für das Gewerbe von Bedeutung. 
In Pfäffikon schränken Lage und der technische Zustand den Güterumschlag ein. Eine neue zentrale 
Freiverladeanlage in Siebnen könnte die bestehenden Freiverlade in Pfäffikon und Reichenburg erset-
zen. Eine siedlungsverträgliche Erschliessung kann aber nur über den geplanten Zubringer zum Auto-
bahnanschluss Wangen Ost erfolgen. 
 
Der Freiverlad Einsiedeln wird nur noch eingeschränkt betrieben, vor allem für die Anlieferung von 
Diesel. Der künftige Bedarf wird durch den Kanton überprüft. 

Beschlüsse 

V-3.2.1 Infrastrukturausbauten 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.2.1-01 Küssnacht-Merlischachen Doppelspurabschnitt und Perronverlängerung Vororientierung 

V-3.2.1-02 Küssnacht - Immensee Doppelspurabschnitt Zwischenergebnis 

V-3.2.1-03 Arth-Goldau Bahnhof SOB-Massnahme: Entflechtungsbauwerk Zwischenergebnis 

V-3.2.1-04 Arth-Goldau Sunnenberg Doppelspurausbau Richtung Zug zw. Bahnhof 
Arth-Goldau und Kantonsgrenze SZ/ZG 
(2. Mühlefluhtunnel und ca. 2 km Strecke) 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-05 Steinerberg - Rothenthurm SOB-Massnahme: Doppelspurausbau zwi-
schen Sattel und Rothenthurm (Lage noch 
ungenau) 

Vororientierung 

V-3.2.1-06 Sattel Kreuzungsstelle in Zusammenhang mit Ver-
schiebung der Haltestelle 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-07 Seewen-Brunnen Ausbau Gleiskapazitäten (3. Gleis) Vororientierung 

V-3.2.1-08 Einsiedeln Blatten Doppelspurabschnitt Einsiedeln - Blatten Festsetzung 

V-3.2.1-09 Schindellegi - Biberbrugg Doppelspurausbau Festsetzung 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.8 

V-3.2.1-10 Pfäffikon-Samstagern Doppelspurausbau Zwischenergebnis 

V-3.2.1-11 Pfäffikon Entflechtungsbauwerk 
(Variantenstudium Entflechtung SBB/SOB, 
Lage ob westlich oder östlich des Bahnhofs 
Pfäffikon ist noch zu prüfen) 

Vororientierung 

V-3.2.1-12 Pfäffikon Ost Überholgleisanlage für Güterverkehr 
(Lage ist noch mit einer allfälligen zukünfti-
gen Haltestelle zu präzisieren)  

Zwischenergebnis 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-13 Pfäffikon-Hurden Doppelspurausbauten zwischen Hurden und 
Pfäffikon 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-14 Lachen Wendegleis für Stadtbahn Obersee Vororientierung 
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Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.2.1-15 Siebnen-Wangen Überholgleisanlage für S-Bahnen und Wende-
gleis für Stadtbahn Obersee 

Festsetzung 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-16 Region Obersee Prüfung einer Stadtbahn Obersee zwecks Ver-
bindung der Zentren am Obersee. 

Vororientierung  
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

 

Thematische Karte 
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V-3.2.2 Haltestellen 

Nr. Beschlüsse Projektbeschrieb Koordination 

V-3.2.2-01 
 

Küssnacht Frohsinn 
 

Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung, Fussgängerführung mit Verknüpfungs-
punkt mit Buslinie 

Vororientierung 

V-3.2.2-02 
 

Sattel Krone Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung, (Verschiebung Bahnhof Sattel um ca. 
600m) 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-03 
 

Einsiedeln Blatten 
 

Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung im Raum Blatten. 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-04 
 

Schindellegi Chaltenboden Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung 

Festsetzung 

V-3.2.2-05 
 

Pfäffikon Ost, SBB Neue S–Bahnhaltestelle Seedamm-Center an der 
Linie Pfäffikon - Altendorf im Bereich Pfäffikon 
Ost  

Zwischenergebnis 
(Abstimmung mit SIS 
Objektblatt 1.7) 

V-3.2.2-06 
 

Pfäffikon Ost, SOB Neue S-Bahnhaltestelle Seedamm-Plaza an der 
Linie Pfäffikon – Hurden. 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-07 Altendorf Seestadt Neue S-Bahnhaltestelle Stadtbahn Obersee  Vororientierung 

V-3.2.2-08 Perronverlängerungen 
(in Karte nicht dargestellt) 

Perronverlängerungen an Bahnhöfen / Bahnhalte-
stellen: Merlischachen, Küssnacht am Rigi, Im-
mensee, Sattel-Aegeri, Steinen, Korridor Pfäf-
fikon - Samstagern 

Zwischenergebnis 

 

Thematische Karte 
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V-3.2.3 Güterverkehr 

Der Kanton setzt sich dafür ein, die bestehende Erschliessungsqualität des Bahnnetzes zu erhalten 
oder zu optimieren, ebenso die Verladepunkte zum Wagenladungsverkehr. Insbesondere für Abbauge-
biete (Sand, Kies etc.) ist der Bahn- und Schiffstransport zu bevorzugen. 
 
Nr. Beschlüsse Projektbeschrieb Koordination 

V-3.2.3-01 Freiverlad Schwyz Süd Zusammenlegung Freiverlade Seewen und 
Brunnen in Seewen 

Festsetzung 

V-3.2.3-02 Freiverlad Siebnen Neugestaltung und Ausbau Freiverlad Siebnen 
(Zusammenlegung der Freiverlade Pfäffikon 
und Reichenburg) 

Vororientierung 

 

Thematische Karte 
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e) An den Umsteigeknoten Zug/Bus sollen genügend Kapazitäten zur Schaffung von Umsteigeplatt-
formen geschaffen werden. 

 

V-3.3.2 Buslinien 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.2-01 Seewen – Wintersried -Ibach Prüfung einer Erschliessung ESP Entwicklungsachse 
Urmiberg mit transitierender Buslinie 

Festsetzung 

V-3.3.2-02 Brunnen – Brunnen-Nord Neue Busverbindung Brunnen – Brunnen-Nord 
mit Bedienung des Umstrukturierungsgebiets 

Vororientierung 

 

 

V-3.3.3 Busbahnhöfe (bzw. spezielle Bushaltestellen) 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.3-01 Immensee Busbahnhof Festsetzung 

V-3.3.3-02 Arth-Goldau Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-03 Sattel-Krone Busbahnhof Festsetzung 

V-3.3.3-04 Schwyz SBB / Seewen Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-05 Schwyz Post / Zentrum Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Festsetzung 

V-3.3.3-06 Brunnen Optimierung Busbahnhof mit Option Kapazitätser-
weiterung 

Zwischenergebnis 

V-3.3.3-07 Einsiedeln Busbahnhof Zwischenergebnis 

V-3.3.3-08 Pfäffikon Optimierung Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-09 Siebnen-Wangen Busbahnhof Zwischenergebnis 
 

 

V-3.3.4 Busbevorzugungsmassnahmen 

Nr. Objektstandort bzw. Achse Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.4-01 Schwyz – Ibach Prüfen von Massnahmen zur Fahrplanstabilisierung 
in Hauptverkehrszeiten 

Festsetzung 

V-3.3.4-02 Küssnacht, Autobahnan-
schluss  

Busbevorzugungsmassnahmen Festsetzung 

V-3.3.4-03 Altendorf – Pfäffikon - 
Freienbach 

Busbevorzugungsmassnahmen Festsetzung 

V-3.3.4-04 Pfäffikon Busbevorzugungsmassnahmen (Bus-Trasse entlang 
Bahn) 

Festsetzung 
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V-4 RAD- UND FUSSVERKEHR 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Der Rad- und Fussverkehr stellt gemeinsam mit dem MIV und dem öV den dritten, gleichberechtigten 
Teil des Personenverkehrs dar. Der Rad- und Fussverkehr ist gut geeignet zur Überwindung von kurzen 
Distanzen und dient oft als Zubringer zu Bahn und Bus. 
 
Im Rad- und Fussverkehr haben der Freizeit- und der Alltagsverkehr unterschiedliche Bedürfnisse. 
Deshalb müssen bei der Netzentwicklung beide Verkehrszwecke berücksichtigt werden. 
 
Beim Radverkehr besteht durch die ausgeschilderten nationalen und regionalen Routen von Schweiz-
Mobil bereits ein Grundangebot. Das Hauptroutennetz (gemäss Plan) besteht aus SchweizMobil-Routen 
und kantonal wichtigen Verbindungen. Innerhalb der Agglomerationen wird dem Alltagsverkehr eine 
vorrangige Bedeutung angemessen. Zusätzlich zum Hauptroutennetz betreiben der Kanton und die 
Gemeinden ein feinmaschiges Netz für den Veloverkehr. Dieses wird durch Lückenschliessungen und 
Sicherheitsverbesserungen laufend verbessert. 
 
Für den Rad- und Fussverkehr sind objektive und subjektive Sicherheit wichtig. In vielen Fällen können 
entsprechende Infrastrukturen (Radwege, -streifen, Fusswege, Trottoirs etc.) unterstützend für die Si-
cherheit wirken. Aufgrund der häufig knappen Platzverhältnisse im Strassenraum kann dies zu Konflik-
ten führen. Der Rad- und Fussverkehr soll trotz dieser Nutzungskonflikte als gleichberechtigter Ver-
kehrsträger berücksichtigt werden. Dazu tragen die künftig zu realisierenden oder zu optimierenden 
Verbindungen bei. 
 
Eine etwas spezielle Rolle übernimmt der Mountainbike-Verkehr. Dieser betrifft eher touristische bzw. 
landschaftliche Aspekte und ist eng mit dem Wanderwegnetz verbunden. Seine Planung erfolgt daher 
nach anderen Grundsätzen als der Alltags- oder Freizeitradverkehr. 

Beschlüsse 

V-4.1 Radverkehr 
a) Kanton, Bezirk und Gemeinden planen, erstellen und betreiben ein attraktives, sicheres und zu-

sammenhängendes Radverkehrsnetz gemäss den Ansprüchen von Schulen, Pendlern, Einkaufs- 
und Freizeitverkehr. Die Gemeinden definieren ein Routennetz, welches prioritär realisiert wird. Das 
Netz wird laufend ergänzt. 

b) Dem Alltags- und Freizeitradverkehr wird ein überörtliches Radwegenetz mit direkten, attraktiven 
und sicheren Routen zur Verfügung gestellt. 

c) Der Freizeitradverkehr umfasst neben dem Wegenetz auch planungspflichtige stationäre Anlagen 
(z.B. Bike-Parks u.ä.). Letztere sind einer entsprechenden Nutzungszone zuzuweisen. Für die Pla-
nung eines attraktiven Mountainbikenetzes erarbeitet der Kanton die notwendigen Grundlagen. 

d) Das Radverkehrsnetz erschliesst alle für den Radverkehr massgebenden Quellen und Ziele von re-
gionaler Bedeutung. 

e) Zur Förderung der kombinierten Mobilität ist das Radverkehrsnetz an wichtigen Umsteigepunkten 
an den öffentlichen Verkehr anzubinden. Es sind an allen wichtigen Attraktoren (Haltestellen, Schu-
len, grösseren Wohnüberbauungen, Einkaufszentren, Naherholungsgebiete etc.) genügend Abstell-
plätze zur Verfügung zu stellen. 

f) Der Kanton sieht den Aufbau von Leit- und Informationssystemen (Geoinformation, einheitliche 
Signalisation) vor. 
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g) Das Veloroutennetz ist periodisch von den dafür zuständigen Behörden auf Schwachstellen zu über-
prüfen. 

 
Nr. Objekt Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-4.1-01 Arth - Goldau - Steinen -  
Seewen - Brunnen 
Aggloradroute 

Realisierung der Aggloradroute im Talkessel 
Schwyz. 

Festsetzung 

V-4.1-02 Freienbach - Altendorf -  
Lachen - Tuggen - Wangen 
Obersee-Rundweg 

Realisierung einer attraktiven und sicheren Rad- 
und Fussverkehrsverbindung um den Obersee 
möglichst abseits der Kantonsstrassen. 

Festsetzung 

V-4.1-03 Küssnacht 
Optimierung bestehender Net-
zelemente 

Anpassung verschiedener Netzelemente auf die 
Anforderungen des Radverkehrs. 

Zwischenergebnis 

V-4.1-04 Talkessel Schwyz 
Lückenschlüsse kantonales 
Radroutennetz 

Realisierung diverser Ergänzungen des kantona-
len Radroutennetzes. 

Zwischenergebnis 

V-4.1-05 Feusisberg - Freienbach -  
Lachen 
Netzergänzungen Radverkehr 

Realisierung verschiedener Ergänzungen im Rad-
routennetz. 

Zwischenergebnis 

 

Thematische Karte 

 
  









109 

 

V-7 SCHIFFSVERKEHR 

Geändert mit Richtplananpassung 2018 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Schifffahrt im Kanton Schwyz besteht aus öffentlichem und privatem Schiffsverkehr und wird 
hauptsächlich für Freizeit- und Tourismuszwecke genutzt. Von Bedeutung ist zudem der umweltfreund-
liche Transport von Massengütern auf dem Wasserweg. Seequerende Schifffahrtslinien verbinden die 
Wohn- und Arbeitsgebiete ganzjährig. Auch die Einbindung dieser Schifffahrtslinien in das Bahn- und 
Busnetz ist sichergestellt. 
 
Die Nutzung der interkantonalen Gewässer für die private Schifffahrt ist bei Bedarf mit den übrigen 
Anrainerkantonen abzustimmen. Die wichtigsten Bestimmungen betreffend Kontingentierungen sowie 
Standplätze sind in der Interkantonalen Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, 
in der Interkantonalen Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Zürichsee und Walensee sowie in der 
kantonalen Schifffahrtsgesetzgebung enthalten. 
 
Folgende schiffbare Seen liegen ganz oder teilweise im Kanton Schwyz: Lauerzersee, Sihlsee, Vierwald-
stättersee, Wägitalersee, Zugersee, Zürichsee. Für die auf den schiffbaren Schwyzer Gewässern einge-
setzten immatrikulationspflichtigen Schiffe ist ein behördlich bewilligter Stationierungsplatz nachzu-
weisen. Die kantonale Schiffskontrolle führt über diese Anlagen ein Verzeichnis. Damit ist die Anzahl 
der zugelassenen immatrikulationspflichtigen Schiffe durch die Menge der behördlich bewilligten 
Standplätze begrenzt. Für den Vierwaldstättersee und den Sihlsee ist zudem die Zahl der Standplätze 
für Schiffe mit Verbrennungsmotoren kontingentiert. Damit die Qualität und die Funktion der Seen 
nachhaltig gesichert werden kann, soll auf eine Nutzungsintensivierung verzichtet werden. 
 
Der Güter- und Materialtransport auf Lastschiffen zählt zu den ökologischsten Beförderungsarten. Von 
Bedeutung sind insbesondere der Gesteins- und Kiesabbau wie auch Seegrundaushebungen zum 
Schutz vor Hochwasser. Hierzu bedarf es jedoch auch adäquater Verlademöglichkeiten für Lastschiffe 
am Gewässer. Vor diesem Hintergrund sind geeignete Standorte zu prüfen und bestehende Anlagen bei 
Bedarf auszubauen, respektive zu erneuern. Wo noch nicht vorhanden, sind neue Verlademöglichkeiten 
planerisch und rechtlich zu sichern und zu schaffen. 
 
Im Richtplan werden Schiffsstationen mit mehr als 100 Bootsplätzen sowie Entlade- und Verladesta-
tionen behandelt. Die Richtplankarte stellt die bestehenden Anlagen dar. Neue Stationen oder der 
Ausbau von Bestehenden werden in einen Richtplanbeschluss aufgenommen.  
 
In der Franzrütibucht beim Flugplatz Wangen-Lachen soll eine Erweiterung der Stationierungsanlage 
vorgesehen werden, konkrete Projektgrundlagen liegen allerdings noch keine vor. 
 
Eine geplante Wohnüberbauung mit Seeaufschüttungen im Raum Nuolen See erwies sich als nicht mit 
dem neuen Gewässerschutzgesetz vereinbar. Der rechtskräftige Zonenplan ist teilweise und der Gestal-
tungsplan komplett nicht mehr umsetzbar und müssen überarbeitet werden. Damit haben sich auch 
die Bedingungen für den Schiffsverlad Nuolen - Hunzikerbucht geändert. Der bisherige Eintrag wird 
deshalb bis zum Vorliegen neuer Erkenntnisse aus dem Richtplan entfernt. 
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Beschlüsse 

V-7.1 Schiffsverkehr 
a) Bestehende Hafenanlagen sind im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanung einer entsprechen-

den Zone zuzuweisen. Kleine Schiffsstationierungsanlagen sind nach Möglichkeit in zentrale und 
mit entsprechender Infrastruktur versehene Hafenanlagen zusammenzufassen. 

b) Auf dem Zürich- und Vierwaldstättersee sind mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Schiffs-
stationierungsplätze keine bedeutenden Erweiterungen von Hafenanlagen mehr möglich: 

 
Nr. Objekt Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-7.1-01 Gersau, Rotschuo Erstellung neue Anlage bei entsprechendem Be-
darfs- und Eignungsnachweis sowie genügender 
Eingliederung ins Landschaftsbild 

Vororientierung 

V-7.1-02 Freienbach, Bächau Ausbau bestehende Anlage Festsetzung 

V-7.1-03 Lachen, Spreitenbach Ersatz bestehende Anlage verbunden mit Revita-
lisierung des Spreitenbachs 

Festsetzung 

V-7.1-04 Wangen, Franzrütibucht Ausbau bestehende Anlage 
Berücksichtigung Revitalisierungsplanung See-
ufer. 

Vororientierung 

V-7.1-05 Wangen, Nuolen - Kiebitz Ausbau bestehende Anlage 
Berücksichtigung des Flachmoores Nuoler Ried 

Festsetzung 

 

c) Auf dem Zugersee ist einzig eine bedarfsgerechte Ausbaumöglichkeit bei der Hafenanlage Aazopf 
(Gemeinde Arth) gegeben. 

d) Als Grundlage für eine künftige konzentrierte Stationierung der Schiffe - insbesondere auf dem 
Sihl-, Lauerzer- und Wägitalersee - erarbeitet die Schiffskontrolle zusammen mit den kommunalen 
Behörden und Anlagenbesitzern ein Konzept für die zentrale Stationierung immatrikulationspflich-
tiger Schiffe. 

e) Schiffshäfen und Werften mit deren baulichen Anlagen sind auf eine zeitgemässe Infrastruktur 
sowie auf adäquate Ausbaumöglichkeiten angewiesen, weshalb die entsprechenden Nutzungszonen 
hierzu angemessen auszuscheiden sind. 

f) Der umweltfreundliche Transport von Massengütern auf dem Wasserweg durch die Lastschifffahrt 
ist nach Möglichkeit zu fördern. Die Schiffskontrolle prüft und koordiniert die Verlademöglichkeiten 
Schiene–Wasser und Strasse–Wasser und erarbeitet in Absprache mit den Standortgemeinden und 
den Betreibern der Verladeanlagen die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen. Der Weiterbestand 
und allfällige Ausbau bestehender Verladestandorte von Massengütern ist gewährleistet.  

g) Seequerende Schifffahrtslinien, die Wohn- und Arbeitsgebiete verbinden, sind weiterhin ganzjährig 
zu betreiben. Die Einbindung der Schifffahrtslinien in das Bahn- und Busnetz ist zu gewährleisten. 
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L Natur und Landschaft 
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L-1 GRUNDSÄTZE 

 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Der Kanton Schwyz weist einen hohen Anteil wertvoller Natur- und Kulturlandschaften mit ausseror-
dentlich schützenswerten Lebensräumen (Biotopen) auf. Davon zeugen unter anderem die vielen in 
den Bundesinventaren erfassten Natur- und Landschaftsschutzobjekte von nationaler Bedeutung. 
Die Erhaltung dieser Landschaften und Lebensräume ist aber nicht nur eine bundesrechtliche Ver-
pflichtung, sondern ist auch von namhafter Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Lebensqualität 
der Schwyzer Bevölkerung und der touristischen Attraktivität des Kantons Schwyz. Projekte anderer 
Sach- bzw. Politikbereiche, welche Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz haben, sind des-
halb mit der Erhaltung von Natur- und Landschaftswerten in Einklang zu bringen, bzw. auf diese ab-
zustimmen. 
 
Im Kanton befassen sich heute verschiedene Behörden mit Aspekten des Landschaftsschutzes. Auf 
kantonaler Ebene sind dies das Amt für Natur, Jagd und Fischerei, das Amt für Raumentwicklung und 
das Amt für Landwirtschaft. Zusätzlich haben auch die kommunalen Baubewilligungsbehörden Kom-
petenzen im Bereich des Landschaftsschutzes. Diese Zuständigkeiten sollten einerseits besser aufei-
nander abgestimmt, bzw. inhaltlich koordiniert werden. Andererseits ist zu prüfen, wie weit sie heute 
noch zweckmässig sind, und ob sie den aktuellen Zuständigkeitsvorgaben des Bundesrechtes entspre-
chen. Gemäss den betreffenden Bundesgesetzen und Bundesverordnungen obliegen Schutz und Pflege 
der Natur- und Landschaftsschutzobjekte dem Kanton. Die Schutzmassnahmen für die Bundesinven-
tarobjekte werden nach heute geltendem Recht getroffen. Es ist anzustreben, Nutzungs- und Schutz-
massnahmen von Lebensräumen in ihrer Gesamtheit zu regeln. Dazu sind die Rechtsgrundlagen des 
kantonalen Natur- und Landschaftsschutzes zu überprüfen und wo erforderlich anzupassen. Nach 
Rechtskraft der kantonalen Rechtsgrundlagen sind die bestehenden kantonalen Schutzmassnahmen 
und die zugehörigen kantonalen Schutzverordnungen zu überarbeiten und nach Möglichkeit in einem 
Erlass zusammenzuführen. 
 
Des Weiteren werden Bund und Kantone auf Basis der nationalen Biodiversitätsstrategie ihrerseits pla-
nerische Massnahmen treffen müssen. Zwei raumplanungsrelevante Ziele sind die landesweite Schaf-
fung einer Biodiversität im Siedlungsraum sowie die Förderung von Massnahmen für eine funktionie-
rende Vernetzung der Schutzgebiete. 
 
Gemäss der Leitidee in der Strategie des Kantons für die Schwyzer Landwirtschaft setzt sich der Kanton 
für eine wettbewerbsfähige, flächendeckende, standortgerechte und ökologische Landwirtschaft ein 
und fördert wertschöpfungsorientierte Aktivitäten, welche dazu beitragen, die landwirtschaftliche Pro-
duktion im Kanton langfristig aufrecht zu erhalten. 

Beschlüsse 

L-1.1 Grundsätze 
a) Der Kanton trifft für die vom Bundesrat erlassenen Inventare die notwendigen Schutzmassnahmen.  
b) Der Kanton ist zuständig für die Erarbeitung der Grundlagen für den Vollzug des Bauens im Land-

schaftsraum. 
c) Der Kanton sichert langfristig das für eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft notwendige Kul-

turland. 
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L-7 MOORLANDSCHAFTEN 

 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Obwohl der Schutz der Moorlandschaften von nationaler Bedeutung im Bundesgesetz über den Natur- 
und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) und in der eidgenössischen Moorlandschaftsver-
ordnung vom 1. Mai 1996 (MLV, SR 451.35) bereits weitgehend bundesrechtlich geregelt ist, bedarf 
er einer Konkretisierung und des Erlasses von allgemeinverbindlichen Bestimmungen durch die Kan-
tone.  
 
Der Kanton Schwyz hat für sechs Moorlandschaften von nationaler Bedeutung im Umfang von rund 
4'900 ha allgemein verbindliche Vorschriften zu erlassen. Er trifft nach Anhörung der Betroffenen die 
erforderlichen Schutz- und Unterhaltsmassnahmen (Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 MLV). 
 
Für die Moorlandschaften Frauenwinkel, Rothenthurm und Ibergeregg liegen heute bereits dem aktu-
ellen eidgenössischen Moorschutzrecht entsprechende Nutzungspläne (Schutzverordnungen mit zuge-
hörigen Plänen) vor. Die Nutzungsplanungen für die Moorlandschaften Schwantenau und Lauerzersee 
sind im Gange. Die Nutzungsplanung für die Moorlandschaft Breitried/Unteriberg wird voraussichtlich 
im Jahr 2018 angegangen. Die Moorflächen der Moorlandschaften ohne aktuelle Schutzverordnungen 
sind aber bereits durch altrechtliche kantonale Schutzverordnungen aus den Jahren 1980 (Lauerzer-
see) und 1994 (Schwantenau, Breitried/Unteriberg) geschützt. 

Beschlüsse 

L-7.1 Moorlandschaften 

a) Die Moorlandschaften sind in der Richtplankarte bezeichnet. 

b) Der Schutz der Moorlandschaften wird mit Nutzungsplänen kantonal umgesetzt. In den Nutzungs-
planverfahren erfolgt - soweit zulässig - die Interessenabwägung zwischen den im betreffenden Ge-
biet bestehenden Schutz- und Nutzungsinteressen. 

c) Im Rahmen der Nutzungspläne erlässt der Kanton Vorschriften für das Bauen in den Moorlandschaf-
ten. Die Vorschriften richten sich nach dem allgemeinen Schutzziel gemäss Art. 23c + d NHG und 
Art. 4 MLV sowie nach den spezifischen Schutzzielen für die jeweils betroffene Moorlandschaft. 

d) Die Moorlandschaften bzw. die entsprechenden kantonalen Naturschutzgebiete sind im Richtplan 
bezeichnet. Vorhaben, welche diese Gebiete tangieren, sind im Rahmen des ordentlichen Baubewil-
ligungsverfahrens über die jeweilige Standortgemeinde dem Kanton zur Beurteilung einzureichen 
(§§ 75 ff. PBG, 38 ff. VVzPBG). 

e) Für den aufgehobenen Modellflugplatz im Schutzgebiet Altmatt-Biberbrugg ist ein Ersatzstandort 
zu suchen. Falls keine Alternativstandorte zur Verfügung stehen, ist eine Koordination mit beste-
henden Anlagen vorzusehen. 

 

  


















































































































	A Allgemeines
	A-1 Aufgabe der Richtplanung
	A-2 Aufbau und Ablauf der Richtplanung
	A-3 Monitoring und Controlling
	A-4 Nachhaltigkeit

	RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES)
	RES-1 Leitsätze
	RES-2 Raumtypen und Zentrenstruktur

	B Besiedlung
	B-1 Zentren

	V Verkehr



